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BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
Bebauungsplan Nr. 1553  – Kronsberg-Süd -
Erweiterung des Aufstellungsbeschlusses, Auslegungsbeschluss

Antrag,
1. die Erweiterung des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplanes Nr. 1553 um 

eine Teilfläche im Norden und eine Teilfläche im Osten zu beschließen, 
2. dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1553 mit Begründung zuzustimmen, 
3. die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zu beschließen und 
4. die Verwaltung zu beauftragen, die öffentliche Auslegung erst dann bekannt zu 

machen und durchzuführen, wenn die städtebaulichen Verträge zwischen den 
Investoren und der Stadt rechtswirksam geschlossen wurden. 

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für ein neues Wohngebiet mit allen dazu gehörigen privaten und öffentlichen Infrastruktu -
ren geschaffen werden. Damit soll ein wirksamer Beitrag zur Wohnraumversorgung in 
Hannover geleistet werden. Die Planung wirkt sich auf alle Bevölkerungsgruppen gleicher-
maßen aus. 

Kostentabelle
Durch das Planverfahren entstehen der Stadt Hannover Kosten für den Ausbau der 
Haupterschließungsstraße, der Entwässerungskanäle, der Schule, teilweise der Grün-
flächen und für Naturschutzmaßnahmen (siehe Begründung zum Bebauungsplan Nr. 1553, 
Abschnitt I 9 (Kosten für die Stadt)). Es werden zwei städtebauliche Verträge geschlossen, 
in denen auch die Kostenverteilung geregelt wird. Durch die Veräußerung städtischer 
Grundstücke an Interessengemeinschaften aus der überwiegend lokalen Wohnungs-
wirtschaft sind Einnahmen zu erwarten.
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Begründung des Antrages
Der Bebauungsplan Nr. 1553 schafft die rechtliche Grundlage für ein neues Wohngebiet am 
südlichen Kronsberg und leistet damit einen erheblichen Beitrag zur Deckung des aktuellen 
Wohnungsbedarfs. 

Die Idee für einen neuen Stadtteil am Kronsberg ist mindestens fünf Jahrzehnte alt und fügt  
sich in das Hillebrechtsche Regionalstadtmodell aus den 1960er Jahren ein. 

Die Flächen am Kronsberg wurden erneut zur EXPO 2000 mit Konzepten für den 
Wohnungsbau belegt. Auch für den südlichen Kronsberg ist dieses Ziel seinerzeit im 
Flächennutzungsplan gesichert worden.

Wegen der sehr dynamischen Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt wurden die Annah-
men und Prognosen des Wohnkonzeptes 2025 zwischenzeitlich durch die Landeshaupt-
stadt Hannover aktualisiert und neu justiert. Die Ende 2015 neu errechnete Haushalts-
prognose betrachtet den Zeitraum bis 2030 und beziffert den jährlichen Wohnungsneubau-
bedarf auf 1.000 Wohneinheiten. 
Aufgrund dieses Handlungsdrucks hat der Verwaltungsausschuss 2014 die Verwaltung 
beauftragt (Drucksache 1379/2014), die im Wohnkonzept 2025 als Vorschaufläche 
enthaltene Wohnbaufläche „Kronsberg-Süd“ in der Verfügbarkeit auf den Zeitraum 
2017-2025 hoch zu stufen und die Fläche für den Wohnungsbau zügig zu entwickeln. 

Mit dem Ziel, auf ca. 50 ha Wohnungsbau zu ermöglichen, wurde der im Jahr 1998 bereits 
gefasste Aufstellungsbeschluss (Drs.Nr. 3106/1998) in leicht geändertem Umgriff am 07. 
April 2016 erneuert.

Bis Juni 2016 wurde ein erstes stadtplanerisches Gesamtentwicklungskonzept unter Be-
rücksichtigung der besonderen natur- und stadträumlichen Setzungen sowie der ökolo-
gischen und wohnungspolitischen Anforderungen erarbeitet. Darauf aufbauend wurden 
Funktionspläne (Masterplan, Grün, Verkehr und Städtebau) und eine sogenannte 
„Gebrauchsanweisung“ erarbeitet, um die Planungen zu vertiefen sowie die Grundlagen für 
die spätere Realisierung und das durchzuführende Bebauungsplanverfahren zu erstellen. 

Der Prozess wurde durch den Einbezug von Öffentlichkeit, Politik, Wohnungswirtschaft, 
Planungsverbänden sowie Vor-Ort-Akteurinnen und -Akteuren begleitet, um für den neu 
entstehenden Stadtteil eine breite und inhaltlich fundierte Basis zu legen.

Der Beschluss über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung wurde am 16. Juni 
2016 vom Verwaltungsausschuss gefasst. Dabei wurde folgendes Ziel formuliert: 

- Entwicklung von allgemeinen Wohngebieten und Mischgebieten mit öffentlichen 
Erschließungsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen sowie Flächen für die 
Siedlungswasserwirtschaft (Retention) –

Ziel ist es, zügig Baurechte für derzeit geschätzt ca. 3500 Wohnungen nebst Erschließ-
ungs- und Freiflächen sowie der notwendigen Infrastruktur zu schaffen und diese zielge-
richtet für die Realisierung vorzubereiten. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit für den Bebauungsplan Nr. 1553 wurde 
vom 30. Juni bis einschließlich 10. August 2016 durchgeführt. 
Während dieser Zeit sind drei Schreiben zur Planung eingegangen. 

Eine Teilnehmerin des Bürgerdialogs, die am Kronsberg wohnt, schreibt:
Der Planungsansatz sei interessant und sehr gut. 
Es sei jedoch zu befürchten, dass die Bebauung zu dicht werde. Während der drei Termine 
des Bürgerdialogs sei die Grünfläche geschrumpft und die Höhe der Gebäude gewachsen. 
Es stelle sich die Frage, ob achtgeschossige Bauten in Stadtrandlage angemessen seien. 
Sie befürchte, dass sich die geplante Verdichtung negativ auf das Wohnumfeld und das 
Zusammenleben auswirke. 
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Die bisherige Kronsberg-Bebauung sei ein Meilenstein nachhaltiger Stadtentwicklung und 
finde immer noch weltweit Beachtung. Es reiche nicht aus, nur nicht hinter diesen hier reali-
sierten Standards zurückzufallen. Es gäbe großen Handlungsbedarf bei allen Standards, 
z.B. ökologische Baustoffe. Auch dem Sozialkonzept käme eine wichtige Bedeutung zu. 
Es entstünde der Eindruck, dass die möglichst zügige Schaffung von möglichst viel Wohn-
raum im Vordergrund stehe und ökologische und soziale Belange -die über die gesetzlichen 
Vorgabe hinaus gehen-, eher nachrangig seien. 
Angesichts des größten Neubaugebiets in Hannover solle zugunsten der Bürger und der 
Umwelt lieber mehr Zeit und Sachverstand in ökologische und soziale Konzepte investiert 
und die Entwicklung der ersten Bauphase angemessen fortgeschrieben werden als nur 
kurzfristig die Wohnraumnachfrage zu befriedigen. 

Stellungnahme der Verwaltung:
In den drei Bürgerdialogterminen wurde von mehreren Varianten ausgehend die von 
den Teilnehmern favorisierte Variante des städtebaulichen Konzeptes gewählt. In der 
weiteren Durcharbeitung hat diese keine gravierende Veränderung der Grünanteile 
oder der Gebäudehöhe erfahren. 
Ein neues Wohngebiet braucht eine Mindestdichte, um in Stadtrandlage eigene Iden-
tität auszubilden und Infrastruktureinrichtungen tragfähig zu machen. 
Die genannte Achtgeschossigkeit ist nicht vorgesehen. Der Bebauungsplan setzt in 
der Regel auf eine Drei- bis Viergeschossigkeit. Lediglich an ganz wenigen Punkten 
ist aus städtebaulichen Gründen zur Akzentuierung eine leichte Erhöhung der 
Geschosszahl möglich. 
Trotz des damit verbundenen Mehraufwandes wird an den herausragenden ökolo-
gischen und sozialen Standards festgehalten. Das Kompendium der in den Verträgen 
mit den Bauträgern vorgesehenen ökologischen Standards ist dem aktuellen Wis-
sensstand angepasst worden, so dass sich im Baugebiet Kronsberg- Süd ein immer 
noch weit über dem Üblichen liegender ökologischer Anspruch postuliert. 
Zur Sicherstellung der sozialen Qualität des neuen Baugebiets wird, anders als in 
Kronsberg- Mitte, im neuen Gebiet eine kleinteilige Mischung von Einfamilienhaus- 
und Geschosswohnungsbebauung sowie gefördertem und frei finanziertem 
Wohnungsbau vorgesehen. Ergänzend ist die Implementierung entsprechender 
öffentlicher Angebote vorgesehen, die im Wesentlichen denen in Kronsberg- Mitte 
entsprechen. Dies ist jedoch, wie dort auch, nicht Gegenstand des Bebauungs-
planverfahrens.

Ein Teilnehmer des Bürgerdialogs, der am Kronsberg wohnt, schreibt:
Die interessanten Entwürfe seien durchaus zu verbessern. 
Die Blockgröße, Ausrichtung und realisierte Gebäudehöhe am Kronsberg Nord würden 
aufgrund der ausreichenden Belichtung und Besonnung von den meisten Bewohnern als 
angenehm empfunden. 
Bei den westlich gelegenen Baublöcken sei zu befürchten dass es viele dunkle Ecken 
geben wird. Es solle durch Gutachten die Sonnenscheineinfalldauer ermittelt werden. 
Zum Nutzen vieler Bewohner seien Grünflächen z.B. große Innenhöfe und gleichmäßige 
Blockgrößen einzuplanen und nicht nur als Alibifunktion. 
Es sei zu befürchten, dass sich lichtarme sonnenlose und besonders ungünstig gelegene 
Wohnungen in bestimmten Bereichen des Baufeldes konzentrieren werden, mit mangelnder 
Durchmischung des Mieterklientels. 
Bei der Planung sollte das Wohlbefinden der Bewohner absoluten Vorrang haben, vor z. B. 
städteplanerischen 'Highlights'. Die Bebauungsdichte sei - auch angesichts der Stadtrand-
lage – zu dicht. Im Süden entstünde eine Straßenschlucht mit fünf- bis sechsgeschossigen 
Bauten. Am Landschaftsraum würden viergeschossige Bauten den freien Blick versperren. 
Die große Chance, die ein Wohngebiet dieser Größe bietet, solle nicht durch übereilte 
Maßnahmen und übereifrigen Aktionismus verspielt werden. 

Stellungnahme der Verwaltung:
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Das städtebauliche Konzept für das neue Baugebiet sieht in fast jedem Block eine 
Mischung von Einfamilienhaus- und Geschoßwohnungsbau vor. Die Form der Blöcke 
orientiert sich an der Erschließung und damit den stadttechnischen Anforderungen 
aufgrund der von Kronsberg- Mitte abweichenden Topographie des neuen Bauge-
biets. Die Gebäudehöhen sind im Vergleich zu aktuellen Neubaugebieten in anderen 
Städten moderat, sie überschreiten nur im Bereich des Nahversorgungszentrums und 
an ausgewählten Einzelpunkten die Viergeschossigkeit. 
Die Frage der Belichtung der Wohnungen in den Blockecken ist eine sich aus den 
späteren Wohnungsgrundrissen ergebende Standardentwurfsaufgabe im Rahmen 
des Hochbauentwurfs und nicht Gegenstand des Bebauungsplans, der lediglich das 
städtebaulich Begründbare regelt. Der dem Bebauungsplan zu Grunde liegende Ent-
wurf bildet hinsichtlich baulicher Höhe, der Abstände zueinander und des städtebau-
lichen Musters eindeutig anerkannt Machbares ab, so dass gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse gewährleistet sind. Dies wird durch wohnungsbezogene und tat-
sächlich nutzbare Blockinnenbereiche flankiert, die aufgrund der Festsetzungen zum 
ruhenden Verkehr nicht durch verkehrsinduzierte Emissionen belastet werden. 
Zur Sicherstellung einer stabilen sozialen Mischung wird sowohl die Wohnungstypolo-
gie wie die Finanzierung, also öffentliche Förderung, in jedem Block gemischt. 
Hinsichtlich einer Blickbehinderung in den Landschaftsraum durch viergeschossige 
Bebauung  sei angemerkt, dass das dem Bebauungsplan zu Grunde liegende städte-
bauliche Konzept erheblich mehr Bewohnern einen freien Blick aus der Wohnung 
heraus in die Landschaft eröffnet, als die Strukturen in Kronsberg- Mitte es ermög- 
lichen. Aus den jeweiligen Straßenräumen ist es unerheblich, ob eine Bebauung ein- 
oder mehrgeschossig ist, sie verstellt jedenfalls den Blick aus normaler Augenhöhe. 
Der städtebauliche Entwurf für Kronsberg- Süd stellt zur Vermeidung dieses Effekts 
gezielt mögliche Blickbezüge in die Landschaft in den konzeptionellen Mittelpunkt. 

Der Vertreter einer Kirchengemeinde am Kronsberg schreibt:
Für den neu zu schaffenden Stadtteil Kronsberg-Süd erwägen sie den Bau eines Gemein-
dezentrums. Es sei jedoch unklar, welche möglichen Erweiterungen dafür finanzierbar und 
planungsrechtlich machbar seien.

Stellungnahme der Verwaltung 
Im persönlichen Gespräch wurden der Leitung der Kirchengemeinde die Rahmen-
bedingungen für die Umsetzung ihrer Ideen erläutert und Ansprechpartner benannt. 

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) weist darauf hin, dass sich 
das Plangebiet innerhalb eines Rohstoffsicherungsgebietes von überregionaler Bedeutung 
für Kalk- und Kalkmergelsteingewinnung befinde.

Stellungnahme der Verwaltung 
Das Rohstoffsicherungsgebiet ist im neu aufgestellten Regionalen Raumordnungs-
programm der Region Hannover von 2016 im Bereich des Kronsberges weder als 
Vorranggebiet noch als Vorbehaltsgebiets aufgenommen. Der Belang ist deshalb im 
Bebauungsplan nicht mehr zu berücksichtigen, da auf der vorgelagerten Planungs-
ebene bereits eine Abwägung stattgefunden hat. 

Bei der Bearbeitung der Planung wurde es erforderlich im Norden und Osten jeweils eine 
Fläche in das Plangebiet aufzunehmen. Der Aufstellungsbeschluss für diese Flächen wird 
hiermit erweitert. 
In der Zeit vom 21.07.2017 bis 25.08.2017 wurden die Träger öffentlicher Belange mit dem 
Entwurf des Bebauungsplans beteiligt. In diesem Rahmen sind folgende 
abwägungserhebliche Stellungnahmen eingegangen: 

Region Hannover
Südlich der vorhandenen Windenergieanlage sei eine Fläche einbezogen, die im Land-
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schaftsschutzgebiet H-S 03 „Kronsberg“ liegt. Dies sei nur dann möglich, wenn das Land-
schaftsschutzgebiet teilgelöscht wird oder wenn dort vorgesehene Nutzungen durch eine 
naturschutzrechtliche Befreiung realisiert werden könnten. Der geplante „Aussichtshügel“ 
wäre eine bauliche Anlage und im LSG verboten, er würde außerdem dem Verbot, die 
Oberflächengestalt zu verändern, widersprechen. Auch die Aufstellung von Spielgeräten 
wäre im LSG nicht ohne Befreiung möglich. Die Fläche sei aktuell ein mageres mesophiles 
Grünland kalkreicher Standorte und als Biotoptyp in der höchsten Wertstufe. Eine Teillö-
schung des Schutzgebiets sei weder beantragt noch kurzfristig zu realisieren. 
Teilflächen des Biotopverbundsystems gemäß Landschaftsrahmenplan würden überplant. 
Für Wiesenpieper und Feldlerche werden CEF-Maßnahmen angekündigt. Für die Feldler-
che sei das Grobkonzept bereits beschrieben, für den Wiesenpieper nicht. Welche CEF-
Maßnahme sei für den Wiesenpieper vorgesehen? 
Die im Plangebiet vorhandenen Waldflächen seien durch entsprechende Signatur als 
„Wald“ zu kennzeichnen.

Stellungnahme der Verwaltung 
Im Planungsstand zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange war auf der Fläche 
um die Windenergieanlage ein Aussichtshügel vorgesehen. Die Planungen zur EXPO 
sahen seinerzeit drei Hügel vor. Diese als Landmarken gedachten Erhebungen aus 
dem Konzept des Landschaftsarchitekten Kienast waren darüber hinaus wichtiger 
Bestandteil des ökologischen Konzeptes: durch ortsnahen Einbau des anfallenden 
Bodenaushubs sollten LKW-Transporte minimiert werden. 
Zwei Hügel wurden errichtet, bevor die LSG-Verordnung in Kraft trat. Der nun ange-
strebte dritte Hügel wurde seinerzeit zusammen mit dem benachbarten Wohngebiet in 
die Zukunft verschoben. Der Hügel liegt zum überwiegenden Teil im Bereich des 
Landschaftsschutzgebietes (LSG) Kronsberg. Da das Bauwerk mit dem Schutzzweck 
des LSG jedoch nicht vereinbar ist, wurde die Absicht verworfen. Die Fläche soll nun 
als öffentliche Grünfläche sowie als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt werden. 
Teilbereiche mit einer geplanten Bebauung liegen innerhalb der dargestellten Biotop-
verbundfläche (Offenlandgebiete) von regionaler Bedeutung gemäß Landschaftsrah-
menplan (LRP). Die betroffenen Flächen sind bereits vor der Aufstellung des LRP im 
Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt gewesen. Auch nach der Her-
ausnahme der Bauflächen können sie Ihre Funktion weiterhin erfüllen.
Das festgestellte Revier des Wiesenpiepers liegt in den Allmendeflächen östlich des 
Hugo-Knappworst-Weges. Daher ist es von der Bebauung nicht betroffen und CEF-
Maßnahmen sind nicht erforderlich.
Im südöstlichen Teil ragen zwei bewaldete Bereiche in das Plangebiet hinein; diese 
werden nun als Wald festgesetzt. 
Die Hinweise der Unteren Naturschutzbehörde sind damit berücksichtigt.

Stadt Laatzen 
In den die Sondergebiete des Nahversorgungszentrums betreffenden textlichen Festsetz-
ungen wird neben großflächigen Betrieben auch Einzelhandel im Allgemeinen zusätzlich 
zugelassen. Im Einzelhandelsgutachten „Untersuchung der Nahversorgungspotenziale und 
Verträglichkeitsuntersuchung für Versorgungsangebote im geplanten Wohngebiet Krons -
berg-Süd in Hannover“ würden für weitere Sortimente aber konkrete Obergrenzen genannt, 
um schädliche Wirkungen auszuschließen.
Diese Obergrenzen fänden sich in den textlichen Festsetzungen nicht wieder. Die Stadt 
Laatzen fordert, die textlichen Festsetzungen dahingehend zu überarbeiten, um schädliche 
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche im Stadtgebiet Laatzen auch für diese 
Sortimente auszuschließen.

Stellungnahme der Verwaltung 
In den Sondergebieten sollen neben insgesamt drei großflächigen Betrieben mit 
definierten Sortimenten des periodischen Bedarfs auch nicht großflächige Betriebe 



- 6 -

zulässig sein. Bei einer direkten Abstimmung mit Vertretern der Stadt Laatzen wurde 
vereinbart, dass hinsichtlich der zentrenrelevanten Sortimente nun eine Einschränk-
ung vorgesehen wird, sodass diese Betriebe jeweils eine Verkaufsflächengröße von 
maximal 300 m² nicht überschreiten dürfen. Das Sortiment Glas/ Porzellan/ Keramik/ 
Geschenke/ Haushaltswaren/ Bestecke soll nur als untergeordnetes Randsortiment 
eines Hauptbetriebes zulässig sein. 
Die Anregungen der Stadt Laatzen sind damit berücksichtigt. 

Industrie- und Handelskammer 
Einige Planungsinhalte – hauptsächlich bezogen auf schallschutztechnische Auswirkungen - 
blieben kritisch zu bewerten, denn durch die vorgesehene Planung rücken Wohnnutzun-
gen an bestehende gewerbliche Nutzungen heran. Dazu seien vor allem die messe- und 
veranstaltungsbezogenen Nutzungen der umliegenden Gewerbebetriebe anzuführen. 
Nur mit einem sehr hohen baulichen Aufwand beim Schallschutz könnten die Neuplanun-
gen realisiert werden. Dieses werde durch die schallgutachterlich aufgezeigten notwen-
digen Lärmschutzmaßnahmen eindrucksvoll belegt. 
Die für Wohngebiete erforderlichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm könnten nicht in allen 
Planbereichen erreicht werden. Folge sei, dass für Hannover imagefördernde, überregional 
beliebte und erfolgreiche Veranstaltungen auf dem Expo-Plaza-Gelände nicht weiter 
stattfinden könnten. In der Begründung zum Bebauungsplan wurde hierzu festgestellt: 
„Möglicherweise ist aber auch notwendig, für besonders lärmintensive Veranstaltungen (auf 
der Expo-Plaza, Anmerkung der Red.) alternative Standorte zu suchen.“ 
Für die umliegenden, ansässigen Gewerbebetriebe bestehe die Sorge, dass sich auch für 
ihre Standorte und Veranstaltungen existenzgefährdende betriebliche Einschränkungen 
ergeben könnten. Daher werde empfohlen zur frühzeitigen Konfliktvermeidung sowie zur 
Sicherung von Betriebsstandorten die betroffenen Gewerbebetriebe sowohl in den weiteren 
Planungsprozess als auch in die anschließende Bauphase eng einzubinden. 
Bei Umsetzung der Planung müssten alle baulichen Vorgaben zum Lärmschutz konsequent 
erfüllt sowie die potentiellen neuen Anwohner rechtzeitig dafür sensibilisiert werden, dass 
sie in einem lärmvorbelasteten Umfeld wohnen werden. Bei fehlender Akzeptanz für diese 
besondere Standortsituation könnten sich schnell Konfliktsituationen und 
Standortdiskussionen für die umliegenden Bestandsbetriebe und Veranstaltungsfor-
mate ergeben. 
In Anbetracht der Gemengelage und mit Blick auf die Belange des bestehenden Gewerbes 
sollte geprüft werden, ob zum Teil die Baugebietskategorie „Urbanes Gebiet“ als Übergang 
zu den gewerblichen Nutzungen festgelegt werden könne. 
Die Planungen würden zu einer weiteren Einkreisung des Messegeländes, des ehemaligen 
Expo-Geländes und der Bestandsbetriebe im Bereich Mailänder Straße/ Stockholmer 
Allee/Emmy-Noether-Allee durch Wohnnutzung führen. Dieses würde für die vorhandenen 
gewerblichen Nutzungen nicht ohne einschränkende Auswirkungen bleiben. Räumliche Er-
weiterungsmöglichkeiten des gewerblichen Standortbetriebes würden erheblich verringert 
und der Gewerbestandort als Ganzes in einen deutlich veränderten städtebaulichen Kontext 
(Gemengelage mit großflächigen Wohnnutzungen) gestellt. 

Stellungnahme der Verwaltung 
Um die von der IHK befürchteten negativen Auswirkungen auf die angrenzenden Ge-
werbebetriebe auszuschließen und zusätzlich auch noch die heute planungsrechtlich 
zulässigen, aber nicht ausgenutzten Emissionskontingente abzusichern, stellt der Be-
bauungsplan 1553 erhebliche Anforderungen an die lärmabschirmende Qualität der 
Wohnbebauung. Westlich des Plangebietes befinden sich mehrere Gewerbeflächen 
und Gewerbebetriebe.  Die unter voller Ausnutzung des Planungsrechts möglichen 
Geräuschimmissionen sind bei der vorliegenden Planung ungeachtet der derzeit ver-
ursachten zu berücksichtigen. Die plangegebene Vorbelastung aus den rechtskräf-
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tigen Bebauungsplänen Nr. 883, 922, 1160, 1563, 1563, 4. Änderung, und 1764 führt 
am westlichen Rand des vorliegenden Plangebietes zu einer möglichen deutlichen 
Lärmbelastung. Der Gewerbelärm würde ohne eine Abschirmung weit in das Plange-
biet hinein emittieren. 
Entlang des westlichen Randes des Plangebietes soll daher eine durchgehende 
Lärmschutzwand mit 16 m Höhe den Schalleintrag aus den gewerblichen Flächen in 
das Plangebiet verhindern. Dadurch ist es möglich, die Richtwerte der TA-Lärm für die 
östlich der Lärmschutzwand geplanten Wohngebäude einzuhalten. Die Lärm-
schutzwand kann durch Gebäude ersetzt werden, dabei sind die Lücken zwischen den 
Gebäuden mit einer Lärmschutzwand zu schließen. Das ist im städtebaulichen 
Konzept ausdrücklich so vorgesehen. 
Durch die Unterbrechung der Lärmschutzwand im Bereich der Stockholmer Allee 
dringen die Immissionen hier in das Baugebiet hinein, so dass die Lärmabschirmung 
durch die Gebäude direkt nördlich und direkt südlich der Straße erfolgen muss. Auch 
für diese Fassaden ist daher eine Lärmschutzwand –die durch Gebäude ersetzt wer-
den kann und soll- festgesetzt. 
Die Flächen westlich der Lärmschutzwand sind für eine Regenwasserversickerung 
vorgesehen und dienen nicht dem Aufenthalt von Menschen. 
Für die Gebäude, die die Lärmschutzwand ersetzen, sind besondere Anforderungen 
an den Schallschutz zu stellen. Dazu gehören: 
1. Anordnung der Aufenthaltsräume im Grundriss auf der lärmabgewandten Seite, 
2. Lichtöffnungen zur lauten Seite (nicht öffenbare Fenster erfordern i.d.R. ein 
          weiteres Fenster an der lärmabgewandten Seite), 
3. Verglaste Vorbauten vor Fenstern von Aufenthaltsräumen. 
Unter Berücksichtigung dieser Vorkehrungen können in Bezug auf den planungs-
rechtlich max. zulässigen Gewerbelärm in den allgemeinen Wohngebieten gesunde 
Wohnverhältnisse sichergestellt werden. 
Der durch die Stadtbahn verursachte Verkehrslärm wird ebenfalls durch die Lärm-
schutzwand bzw. –bebauung abgeschirmt. Gleichzeitig stellen diese Maßnahmen 
sicher, daß alle in der Nachbarschaft angesiedelten Unternehmen ihren Betrieb nicht 
nur ohne Einschränkung weiterführen, sondern auch die in den Bebauungsplänen 
darüber hinaus eingeräumten Rechte voll ausnutzen können. 
Auf der Expo-Plaza finden fünf- bis sechsmal im Jahr Konzertveranstaltungen statt mit 
einem Besucheraufkommen von bis zu 25.000 Personen. Damit gehen zum Teil 
erhebliche Emissionen durch Freizeitlärm einher, die auf das neue Wohngebiet ein-
wirken. Die elektronisch verstärkte Musik ist dabei die pegelbestimmende Geräusch-
quelle, die Geräusche der Gäste sind im Vergleich von untergeordneter Bedeutung. 
Nach der Freizeitlärmrichtlinie gelten diese Veranstaltungen als sogenanntes 
„seltenes Ereignis“, da sie an weniger als 18 Kalendertagen im Jahr und an nicht mehr 
als zwei jeweils aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden. Infolge dessen sind 
höhere Geräuschimmissionen als üblich möglich. Durch die Verwendung dezentraler 
Beschallungssysteme können bei gleicher Lautstärke im Publikumsbe-
reich geringere Schallemissionen in die Ferne erreicht werden. Weiter kann eine 
Verringerung des zulässigen Schalldruckpegels im Publikumsbereich um 2 bis 3 dB 
vorgenommen werden. Konzertveranstaltungen auf der Expo-Plaza im Nachtzeitraum 
sind durch die geplante Wohnbebauung prinzipiell ausgeschlossen und nach 23 Uhr 
auch nicht vorgesehen. 
Durch Gutachten wurde nachgewiesen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
eingehalten werden können. Die Stadt Hannover wird als Verpächterin der Flächen 
direkt auf die Durchführung der Veranstaltungen einwirken und dadurch die Verträg-
lichkeit mit den Wohngebieten sicherstellen. 
Bereits die 49. Änderung des Flächennutzungsplanes aus dem Jahr 1994 sah für das 
Plangebiet Wohnungsbau vor. Von einem geänderten städtebaulichen Kontext kann 
insofern nicht gesprochen werden.
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Darüber hinaus waren Vertreter der angesprochenen Gewerbetreibenden über die 
durchgeführten Fachplanungsrunden wie auch die drei Workshops vor Ort aktiv in den 
Planungsprozess und das abschließend weiterverfolgte städtebauliche Konzept 
eingebunden. 
Für die Ausweisung eines Urbanen Gebietes fehlt es an den für diese charakteristi-
schen gewerblichen Nutzungen. 
Das in einer Groß- und Landeshauptstadt übliche Nebeneinander von Wohnen, Ge-
werbe und Messebetrieb wird so für alle Beteiligten verträglich geregelt. 

Handelsverband Hannover 
Sowohl in Gesprächen zwischen Stadt, Handelsverband, IHK und möglichen Bauträgern als 
auch in einem Gutachten (Dr. Acocella) wurden verträgliche und zugleich tragfähige 
Verkaufsflächengrößen festgelegt. Diese seien im Bebauungsplan festgesetzt. 
Zusätzlich zu den Verkaufsflächengrößen wurde die Orientierung der Läden: „benachbart 
zum Stadtplatz“ bei Supermarkt und Discounter sowie „an der Haupterschließungsstraße“ 
im Falle des Drogeriemarktes festgesetzt. Diese Vorgaben würden die Bauträger und Be-
treiber auf den topographisch schwierigen Grundstücken unnötig einschränken und seien in 
Ihrer Festlegung nur begrenzt nachvollziehbar. 
Bezüglich der Unterbringung aller Kundenparkplätze in Tiefgaragen ergäben sich Beden-
ken. Nach Möglichkeit sollten auf dem Stadtplatz und an der Haupterschließungsstraße 
ausreichend Flächen für PKW-Parkplätze ausgewiesen werden, um kurze Erledigungen der 
Kunden zu erleichtern. Das Befahren von Tiefgaragen schrecke insbesondere ältere 
Kunden ab. Eine möglichst große fußläufige Erreichbarkeit des Nahversorgungszentrums 
sei mit dessen Positionierung am südwestlichen Rand des Quartiers zudem nicht gegeben.

Stellungnahme der Verwaltung 
Die Lage des Nahversorgungszentrums resultiert aus der Experten- und Bürgerbetei-
ligung, in der aus dem Bereich des Expo-Ost-Geländes großes Interesse an einer 
verbesserten Nahversorgung für Beschäftigte und Studierende geäußert wurde. 
Zwischen Stadtbahnstation, Hauptstraße und Platz gelegen ist es insbesondere aus 
dem mittleren und südlichen Cluster auf kurzem Wege erreichbar und in ausreichen-
der Entfernung vom bestehenden Zentrum am Thie. 
Der Stadtplatz an der Stadtbahnstation soll belebt werden. Aus diesem Grunde sollen 
die frequenzbringenden großflächigen Einzelhandelsbetriebe des täglichen Bedarfs 
diesem zugewandt angesiedelt werden. Eine Verortung der Betriebe zu den 
Baugebieten ist für die Eindeutigkeit und Rechtmäßigkeit der Festsetzung erforderlich. 
Innerhalb der Gebiete wurden Verkaufsflächenzahlen festgelegt um dem 
"Windhundprinzip" entgegen zu wirken. Die Festlegungen "zum Stadtplatz" bzw. "zur 
Haupterschließungsstraße" konten entfallen.
Für die vorgesehenen Einzelhandelsbetriebe ist eine große Anzahl an Stellplätzen er-
forderlich, für die ebenerdig keine Flächen zur Verfügung stehen. Entsprechend der 
vorgesehenen Anordnung der Stellplätze abgedeckt im Blockinnenbereich oder – 
unter Ausnutzung der topografischen Situation- in Tiefgaragen gibt es in Neubauge-
bieten vergleichbarer Struktur und Größenordnung zahlreiche funktionierende 
Beispiele. 

Polizeidirektion Hannover 
Der festgesetzte Stellplatzschlüssel könne nicht bedenkenlos als ausreichend angesehen 
werden. Erfahrungsgemäß bereite die Parksituation in derartigen Wohngebieten eine Viel-
zahl von Problemen. 

Stellungnahme der Verwaltung 
Erfahrungsgemäß wird bei Eigentumsimmobilien jeder Wohnung mindestens ein 
Stellplatz zugeordnet; im geförderten Wohnungsbau und bei kleinen Wohnungen  
werden jedoch deutlich weniger Stellplätze benötigt. Ein Überangebot von Stellplätzen 
liefe den Zielen zuwider, preisgünstige Wohnungen anzubieten und mit Grund und 
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Boden sparsam umzugehen. 

Aufgrund der guten Anbindung an den ÖPNV, des Freizeitradroutennetzes, der inte-
grierten Lage sowie  der Intermodalität wird der verminderte Stellplatzschlüssel für 
Kronsberg-Süd als ausreichend angesehen. 

Üstra 
Für den Fahrweg einer Buslinie müssten die genutzten Straße mit einer ausreichenden 
Fahrbahnbreite von 6,5 m geplant und hergestellt werden. Neue Haltestellen sollten nach 
den Vorgaben und Standards zur idealtypischen Haltestelle aus dem aktuellen 
Nahverkehrsplan der Region Hannover geplant und hergestellt werden. 

Stellungnahme der Verwaltung 
Die Verlängerung der Kattenbrookstrifft ist mit einer Fahrbahnbreite von 6,0 m vorge-
sehen, hinzu kommen beidseitig Stellplätze von 2,25 m Breite. Die Stellplätze sind 
damit etwas breiter vorgesehen als gemäß Richtlinie erforderlich. Da auf der Katten-
brookstrift kein Begegnungsverkehr für Busse vorgesehen ist und durch die breiteren 
Stellplätze etwas mehr Raum geschaffen wird, wird die Fahrbahn mit 6,0 m Breite für 
ausreichend erachtet.
Für die "idealtypische Haltestelle" gem. Nahverkehrsplan ist ausreichend Platz im 
Straßenraum vorhanden. 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND)
Aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten seien südlich der bestehenden Kronsberg-
bebauung besondere Potenziale für den Naturschutz vorhanden. Über dem Wasserbe-
hälter befinde sich ein geschützter und sehr artenreicher Halbtrockenrasen. Weitere Be-
sonderheiten bei Flora und Fauna gäbe es unter anderem an einigen Feldrainen und den 
südlich gelegenen Ackerflächen. Auf eine Bebauung im Bereich des Wasserbehälters und 
der südlichen Ackerflächen solle deshalb verzichtet werden. 
Im nordöstlichen Teil des B-Plangebietes befinde sich das Landschaftsschutzgebiet 
Kronsberg. Der angedachte Hügel im Bereich der Windenergieanlage sei daher verboten 
bzw. bedürfe einer naturschutzrechtlichen Befreiung durch die Untere Naturschutzbehörde 
der Region Hannover. Bei dieser Fläche handelt es sich um ein mageres mesophiles 
Grünland kalkreicher Standorte, welches als besonders wertvoll einzustufen sei und daher 
nicht zerstört werden sollte. 
Bezüglich der Eingriffsregelung sei anzumerken, dass diese anhand der bisher 
vorliegenden Unterlagen nicht nachvollziehbar ist. Eine Bilanzierung bzw. ein Vergleich des 
Zustands vor dem Eingriff mit dem angestrebten Zustand nach dem Eingriff sei nicht vor -
handen. Hinsichtlich der Kompensationsmaßnahmen stelle sich die Frage nach den CEF- 
Maßnahmen für den Wiesenpieper. Während Maßnahmen für die Feldlerche genannt 
werden, finde man zum Wiesenpieper keine Aussagen. 

Stellungnahme der Verwaltung 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind heute weitestgehend Ackerflächen, 
zum Teil mit einer ausgeprägten Wildkrautvegetation, vorhanden. Das Gebiet wird von 
mehreren Feldwegen durchzogen. Sowohl entlang der Feldwege als auch entlang der 
Stadtbahntrasse haben sich Streifen von trockenen bis feuchten Stauden- und 
Ruderalfluren angesiedelt. 
Der im östlichen Teil des Plangebietes liegende Hugo-Knappworst-Weg, die östlich 
davon liegenden sogenannten Allmendeflächen –die sich zu magerem mesophilen 
Grünland kalkreicher Standorte entwickelt haben- und ein Teil der Kammbewaldung 
werden durch die Planung gesichert. 
Ca. 90 m entfernt vom östlichen Ausgang der Stadtbahnstation befindet sich ein still- 
gelegter Wasserhochbehälter der Stadtwerke. Auf dessen Dach, auf einem ca. 1 m 
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starken, aus Kalkmergel bestehenden Substrat, hat sich ein Kalkmagerrasen gebil- 
det, der gem. § 30 BNatSchG geschützt ist. Dieses Biotop kann aufgrund des geplan-
ten Baus der Basisstrasse und der Wohnbebauung nicht an diesem Standort erhalten 
werden. Ein Verzicht auf eine Bebauung an so zentraler Stelle würde das 
Gesamtkonzept infrage stellen, die Anbindung an das Expo-Ost-Gelände unmöglich 
machen und absehbar zu einer erheblichen Reduzierung der Wohneinheiten führen. 
Statt dessen sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 
Auf einer Fläche im Norden des Plangebietes in ca. 1 km Entfernung soll im 
Herbst/Winter 2017 durch profilgerechten Einbau des Substrats vom Wasserspeicher 
und Aufbringen des vom Dach des Wasserspeichers gewonnene Vegetationsschicht 
der Kalkmagerrasen neu angelegt werden. Durch die leichte Erhöhung des gesamten 
Bereichs gegenüber der Umgebung werden ähnlich trockene und magere Standort-
bedingungen wie auf dem jetzigen Wasserhochbehälter hergestellt. 
Dort ist eine dauerhafte Sicherung langfristig eher möglich als auf dem bisherigen 
Standort, da der aus der Nutzung genommene Wasserbehälter nicht dauerhaft erhal-
ten bleiben würde. Die Untere Naturschutzbehörde der Region Hannover hat dieser 
Vorgehensweise grundsätzlich zugestimmt und für den bei ihr mittlerweile gestellten 
Ausnahmeantrag eine Genehmigung in Aussicht gestellt. 
Im Planungsstand zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange war auf der Fläche 
um die Windenergieanlage ein Hügel vorgesehen (siehe Stellungnahme der Region). 
Der Hügel hätte zum überwiegenden Teil im Bereich des Landschaftsschutzgebietes 
(LSG) Kronsberg gelegen. Das Bauwerk ist mit dem Schutzzweck des LSG jedoch 
nicht vereinbar. Die Absicht den Hügel an dieser Stelle zu errichten wurde verworfen, 
die Fläche soll nun als öffentliche Grünfläche- Fläche für Maßnahmen zur zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft- festgesetzt 
werden. 
Bei der planerischen Vorbereitung der EXPO wurden neben den Ausgleichsmaß-
nahmen für die Bebauungspläne 1551 und 1552 auch Maßnahmen für den zu er-
wartenden Eingriff durch den Bebauungsplan 1553 bedacht. 
Im Rahmen des Beschlusses, die Allmendeflächen zwischen der Randallee und der 
Kammbewaldung Kronsberg anzulegen, wurde seinerzeit dargelegt, dass die Allmen-
deflächen den Ausgleich für die angrenzenden Bebauungspläne sein sollten. Somit 
handelte es sich um einen vorgezogenen Ausgleich für den späteren Bebauungsplan 
1553. Weiter enthielt der Beschluss die Präzisierung, dass bei Bedarf zu einem spä-
teren Zeitpunkt Rasenspielflächen in den Allmendeflächen angelegt werden können, 
was nun im Rahmen des B-Plans 1553 realisiert werden soll. 
Das festgestellte Revier des Wiesenpiepers liegt in den Allmendeflächen östlich des 
Hugo-Knappworst-Weges. Daher ist es von der Bebauung nicht betroffen, und 
CEF-Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Parallel zu diesem Bebauungsplan sollen städtebauliche Verträge mit zwei Interessen-
gemeinschaften abgeschlossen werden. Da dies nur solange möglich ist wie noch keine 
Baurechte im Plangebiet entstanden sind, durch die öffentliche Auslage diese aber ent-
stehen können, Soll die öffentliche Auslage erst dann durchgeführt werden, wenn die 
Städtebaulichen Verträge geschlossen sind.

Die Stellungnahme des Bereiches Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz, der auch 
die Belange des Naturschutzes wahrnimmt, ist in Anlage 3 beigefügt.

Die beantragten Beschlüsse sind erforderlich, um das Bebauungsplanverfahren 
weiterführen zu können. 
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